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EUROPÄISCHER HAFTBEFEHL (1)

Dieser Haftbefehl ist von einer zuständigen Justizbehörde ausgestellt worden. Ich
beantrage, dass die unten genannte Person zum Zwecke der Strafverfolgung oder
der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehenden Maßregel
der Sicherung festgenommen und übergeben wird.
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(1) Dieser Haftbefehl ist in einer der Amtssprachen des Vollstreckungsstaats oder in einer
von diesem Staat akzeptierten Sprache auszufertigen bzw. in eine solche Sprache zu
übersetzen, wenn dieser Staat bekannt ist.
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